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Antrag
des Landes Baden-Württemberg

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes
(Artikel 90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 
143f, 143g)

Punkt 34 a) der 953. Sitzung des Bundesrates am 10. Februar 2017

Der Bundesrat möge anstelle der Ziffer 3 Buchstabe b der Drucksache 769/1/16 

beschließen:

Zu Artikel 90 GG allgemein

b) Der Bundesrat nimmt das Anliegen des Bundes zur Kenntnis, in großem 

Umfang private Investitionen auf Projektebene mit der Maßgabe größerer 

Wirtschaftlichkeit mobilisieren zu wollen. Hierfür soll der Bund mit dem 

Gesetz ermächtigt werden, durch die Änderung des Fernstraßenbau-

finanzierungsgesetzes ÖPP-Projekte an private Investoren zu vergeben. Zur 

Sicherung des staatlichen Einflusses darf die Einbeziehung Privater 

grundsätzlich hinsichtlich Bau oder Betrieb nicht für das Gesamtnetz oder 

Teilnetze der Bundesautobahnen oder der sonstigen Bundesstraßen des 

Fernverkehrs erfolgen, eine Laufzeit von 30 Jahren nicht überschreiten und 

muss der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit verpflichtet sein. Zulässig sind daher 

nur projektbezogene, auf einzelne Streckenabschnitte beschränkte ÖPP-

Maßnahmen, die diese Voraussetzungen erfüllen. Dies entspricht etwa dem 

Umfang seitheriger ÖPP-Projekte. Entsprechende Regelungen sind festzulegen. 

Begründung nur gegenüber Plenum:

Die Beteiligung Privater über ÖPP-Projekte soll wie bisher im 
projektbezogenen Maßstab auch weiterhin ermöglichst werden. Im Gegensatz 
zur (Teil-)Netz-ÖPP kann so der staatliche Einfluss sichergestellt werden.


